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(£ifertbdE)m)erfeï)r
•Billette für <£ittjelreifeit

1. '-Billette einfacher galjrt, gültig 2 ïage, leine Ser»
längerung.
2. Silierte für £itt= unb SRÜdfaljrt, gültig 10 ïage, 25 %
©rmäfpgung. Serlängerung auf 17 ober 24 ïage gegen
îlufâat)Iung
3. SBinter-Sonntagsbillette. 3"' 2Binter werben über
bas SBodjenenbe oerbilligte Sonntagsbillette ausgegeben.
Die Ausgabeperiobe wirb oon gaijr 3U 3al)r neu f eftgelegt.
4. Sunbfabrtbillette, für beftintmte Aunbreifen, mit
ober otjne ©htbe3ug oon ÜBanberftreden, gültig 10 läge,
ca. 25 % Srmäfeigung. Serlängerung ber ©eltungsbauer
wie ^Retourbillette.
5. gerienbillette, für Aunb- ober reine §in» unb Hüet-

fahrten, gültig 1 Atonat. Serlängerung um ein-, swei-
ober breimal 10 ïage möglidj. Das gerienbillet iff etwas
teurer als bas Aetourbillet, berechtigt jeboch 3um Sesug
oon 5 Ausflugsbilletten 3U ftarl ermäßigten i)3reifen
(Satm, Schiff unb ißoftauto). Sie bürfen einen Jtreis oon
40 km um ben SBohnort bes Seifenben nicht berühren. 3u»
falstarten für je brei weitere Ausflugsbillette 3U ermäßig-
tem 'fîreis erhältlich-

Sillette für ©ruppenreifeu
6. gamilienreifen. SBenn an ber Seife minbeftens Sater
unb Stutter unb ein ftinb unter 25 gahren b3w. Sater
ober Stutter unb 3weiHinber unter 25 3af)ren teilnehmen,
wirb auf ©runb eines befonberen Ausweifes, ber an ben
Sillettfctjaltern erhältlich ift, eine gahroergüitftigung
gewährt.
7. ©efellfiijaften. Star! oerbilligte Sillette für beliebige
Heifettbengruppen oon wenigftens 10 ißerfonen, gültig
10 ïage. S!öglid)leit 3ur ©in3elhin» ober Süctreife. ffis
tonnen aud) Schiffs» unb Autoftreden einbe3ogen werben.
8. Schulen unb ©ruppen oon 3ttflenblid)en. Stinbeft-
beteiligung 9 Schüler ober 3ugcrxbliche unb 1 ßeßrer
ober ßeiter.

Abonnemente
9. Strectenabonnemente. Diefe Abonnemente werben für
gelegentliche ober tägliche gahrten swifdjen 3wei be-
ftimmten Stationen ausgegeben. Austunft hierüber er-
teilen bie Sahnftationen.
10. ©eneralabonnement. Das ©eneralabonnement be-
rechtigt in ber betreffenben illaffe 3U beliebigen gahrten
auf ben Strecten ber SSS unb zahlreicher ton3effionierter
Sahn- unb Schiffahrtsunternehmungen. Auf ben fliniert
ber meiften übrigen ïransporhmteruehmungen fowie auf
ben tpoftautoftrecten gilt es überbies 3um unbefchräntten
Se3ug gewöhnlicher Sillette beliebiger ftlaffe 3um halben
Sreis. Das ©eneralabonnement wirb entweber als 3ah»
resabonnement gegen Sar3ahlung ober als Satenabon-
nement mit einer möglichen ©eltungsbauer bis 3u 12 Sto-
naten abgegeben, wobei bie erften 10 Säten je 1 Sfonat
unb bie 11. Sate 2 Stonate gültig finb.

11. halbtarabonnement. Das §albtarabonnement be-
rechtigt 3um Se3ug einer unbefdjräntten An3ahl ge»
möhnlicher Sillette beliebiger Stoffe 3unt halben ^ßreis
für Strecten ber SSS unb ber meiften ton3effionier-
ten ïransportuntemehmungen fowie für bie tpoftauto»
linien. ©s wirb mit einer ©eltungsbauer oon 1, 3 ober
12 Atonaten abgegeben. Der Abonnent tann feinen
gahrausweis beliebig oft burdf ben Sauf oon 3ufa6'
tarten für 5 ober 10 frei wählbare ©eneralabonnements«
tage ergäben, bie es ihm ermöglichen, bas Abonnement
an ben gewählten ïagen wie ein ©eneralabonnement 3U
benütjen.
12. Aeßabonnement. Das Aeßabonnement berechtigt auf
ben Strecten eines oom Abonnenten [elber 3ufammen-
geftellten Aeßes 3U beliebigen gahrten in ber betreffenben
Stoffe. Die ©efamtlänge bes Aeßes, in bas Strecten ber
SSS fowie ber größeren tonseffionierten ïransport-
Unternehmungen einbesogen werben tonnen, muß min-
beftens 100 km betragen; fie barf jebodf 1200 km nicht
überfteigen. Das Aeßabonnement tann für 1 gabt "ber
in oierteljährlichen Säten be3ogen werben.
13. Sermietung oon gahrräbern. Die Seiienben tonnen
bei gewiffen Stationen ber SSS unb einiger ton-
3eflionierten Sahnunternehmungen gahrräber mieten.
Süßere Austunft erteilen bie Stationen.

Seifegepäcf
14. Aeifegepäcf (Saffagiergut). Aufgabe bis wenigftens
15 Atinuten Dor Abfahrt bes nächften 3ufl"s- gradjt für
minbeftens 10kg ungeachtetberAn3ahlSolii.Seförberung
mit tperfonen- unb Sd)rtell3ügen. Schnellfte Seförbe-
rungsart. Die gracht muß oom Aufgeber besohlt werben.

©üter
15. ©ipreßgut. Aafchefte Seförberungsart für ©üter. Se-
förberung auch mit tperfoneu3ügen. Abreffierung an einen
beftimmten ©mpfänger mit befonberem gelbem Abreß-
formular. ©s werben als ©xpreßgut nur ©egenftänbe
angenommen, bie fid) für ben rafeßen ©in- unb Auslab
eignen, ßödfftens 100 kg wiegen unb beftimmte ööcßft-
abmeffungen nicht überfdjreiten. Die gracht mufj oom
Aufgeber be3aßlt werben.
16. ©ilgut. Se]d)leunigte Seförberungsart. gracßtsahlung
burch ben Abfenbcr ober ©mpfänger. Aufgabe mit ©il-
gutfrad)tbrief. Seförberung mit Serfonen-unb ©ilgüter»
3ügen. Als Stüdgut Atoß- unb ©emicßtsbefchränlung.
Aachnahmebelaftung 3uläffig.
17. grachtgut. Sefonbers geeignet für nicht bringenbe
Senbungen. Aufgabe mit grachtgutfrachtbrief. Se-
förberung mit ©üter3ügen. grad)t3ahlung burd) ben Ab-
fenber ober ©mpfänger. Aadmahmebelaftungzuläffig.
18. Bahn-ttamionnage-Dienft (BCD). Durd) biefen
Dienft werben ca. 7000 Ortfcßaften mtb Steiler in ber
Schweis an bie birette Sabn-Abfertigung oon ©rprefj»
gut, ©ilgut unb gradjtgut angefd)loffen.
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Billette für Einzelreisen

1. Billette einfacher Fahrt, gültig 2 Tage, keine Ver-
längerung.
2. Billette für Hin- und Rückfahrt, gültig 10 Tage, 25 °/„
Ermäßigung. Verlängerung auf 17 oder 24 Tage gegen
Aufzahlung
3. Winter-Sonntagsbillette. Im Winter werden über
das Wochenende verbilligte Sonntagsbillette ausgegeben.
Die Ausgabeperiode wird von Jahr zu Jahr neu festgelegt.
4. Rundfahrtbillette, für bestimmte Rundreisen, mit
oder ohne Einbezug von Wanderstrecken, gültig 10 Tage,
ca. 2S ^ Ermäßigung. Verlängerung der Geltungsdauer
wie Retourbillette.
5. Ferienbillette, für Rund- oder reine Hin- und Rück-
fahrten, gültig 1 Monat. Verlängerung um ein-, zwei-
oder dreimal 10 Tage möglich. Das Ferienbillet ist etwas
teurer als das Retourbillet, berechtigt jedoch zum Bezug
von S Ausslugsbilletten zu stark ermäßigten Preisen
(Bahn, Schiff und Postauto). Sie dürfen einen Kreis von
40 lcm um den Wohnort des Reisenden nicht berühren. Zu-
saßkarten für je drei weitere Ausflugsbillette zu ermäßig-
tem Preis erhältlich.

Billette für Gruppenreisen
6. Familienreisen. Wenn an der Reise mindestens Vater
und Mutter und ein Kind unter 25 Jahren bzw. Vater
oder Mutter und zwei Kinder unter 25 Jahren teilnehmen,
wird auf Grund eines besonderen Ausweises, der an den
Billettschaltern erhältlich ist, eine Fahrvergünstigung
gewährt.
7. Gesellschaften. Stark verbilligte Billette für beliebige
Reisendengruppen von wenigstens 10 Personen, gültig
1V Tage. Möglichkeit zur Einzelhin- oder Rückreise. Es
können auch Schiffs- und Autostrecken einbezogen werden.
8. Schulen und Gruppen von Zugendlichen. Mindest-
beteiligung 9 Schüler oder Jugendliche und 1 Lehrer
oder Leiter.

Abonnemente
9. Streckenabonnemente.DieseAbonnementewerdenfür
gelegentliche oder tägliche Fahrten zwischen zwei be-
stimmten Stationen ausgegeben. Auskunft hierüber er-
teilen die Bahnstationen.
19. Generalabonnement. Das Generalabonnement be-
rechtigt in der betreffenden Klasse zu beliebigen Fahrten
auf den Strecken der SBB und zahlreicher konzessionierter
Bahn- und Schiffahrtsunternehmungen. Auf den Linien
der meisten übrigen Transpottunternehmungen sowie auf
den Postautostrecken gilt es überdies zum unbeschränkten
Bezug gewöhnlicher Billette beliebiger Klasse zum halben
Preis. Das Generalabonnement wird entweder als Iah-
resabonnement gegen Barzahlung oder als Ratenabon-
nement mit einer möglichen Geltungsdauer bis zu 12 Mo-
naten abgegeben, wobei die ersten 10 Raten je 1 Monat
und die 11. Rate 2 Monate gültig sind.

11. Halbtarabonnement. Das Halbtarabonnement be-
rechtigt zum Bezug einer unbeschränkten Anzahl ge-
wöhnlicher Billette beliebiger Klasse zum halben Preis
für Strecken der SBB und der meisten konzessionier-
ten Transportunternehniungen sowie für die Postauto-
linien. Es wird mit einer Geltungsdauer von 1, 3 oder
12 Monaten abgegeben. Der Abonnent kann seinen
Fahrausweis beliebig oft durch den Kauf von Zusatz-
karten für 5 oder 10 frei wählbare Generalabonnements-
tage ergänzen, die es ihm ermöglichen, das Abonnement
an den gewählten Tagen wie ein Generalabonnement zu
benutzen.
12. Netzabonnement. Das Netzabonnement berechtigt auf
den Strecken eines vom Abonnenten selber zusammen-
gestellten Netzes zu beliebigen Fahrten in der betreffenden
Klasse. Die Gesamtlänge des Netzes, in das Strecken der
SBB sowie der größeren konzessionierten Transpott-
Unternehmungen einbezogen werden können, muß min-
bestens 100 lcm betragen? sie darf jedoch 1200 km nicht
übersteigen. Das Netzabonnement kann für 1 Jahr oder
in vierteljährlichen Raten bezogen werden.
13. Vermietung von Fahrrädern. Die Reisenden können
bei gewissen Stationen der SBB und einiger kon-
zestionierten Vahnunternehmungen Fahrräder mieten.
Nähere Auskunft erteilen die Stationen.

Reisegepäck

14. Reisegepäck <Passagiergut>. Aufgabe bis wenigstens
15 Minuten vor Abfahrt des nächsten Zuges. Fracht für
mindestens IvkgungeachtetderAnzahlKolli. Beförderung
mit Personen- und Schnellzügen. Schnellste Beförde-
rungsart. Die Fracht muß vom Aufgeber bezahlt werden.

Güter
15. Erpreßgut. Rascheste Beförderungsart für Güter. Be-
förderung auch mit Personenzügen. Adressierung an einen
bestimmten Empfänger mit besonderem gelbem Adreß-
formular. Es werden als Erpreßgut nur Gegenstände
angenomnien, die sich für den raschen Ein- und Auslad
eignen, höchstens 100 kg wiegen und bestimmte Höchst-
abmessungen nicht überschreiten. Die Fracht muß vom
Aufgeber bezahlt werden.
10. Eilgut. Beschleunigte Beförderungsart. Frachtzahlung
durch den Absender oder Empfänger. Aufgabe mit Eil-
gutfrachtbrief. Beförderung mit Personen-und Eilgüter-
zügen. Als Stückgut Maß- und Gewichtsbeschränkung.
Nachnahmebelastung zulässig.
17. Frachtgut. Besonders geeignet für nicht dringende
Sendungen. Aufgabe mit Frachtgutfrachtbrief. Be-
förderung mit Güterzügen. Frachtzahlung durch den Ab-
sender oder Empfänger. Nachnahmebelastung.zulässig.
18. Bahn-Eamionnage-Dienst Durch diesen
Dienst werden ca. 7000 Ortschaften und Weiler in der
Schweiz an die direkte Bahn-Abfertigung von Erpreß-
gut, Eilgut und Frachtgut angeschlossen.
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